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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Kerstin Celina, Ludwig 
Hartmann, Claudia Köhler, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Stephanie 
Schuhknecht, Andreas Krahl, Sanne Kurz, Eva Lettenbauer, Julia Post, Gabriele 
Triebel, Dr. Sabine Weigand, Christian Zwanziger und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2024/2025; 
hier: Einführung eines Gehörlosengeldes 
(Drs. 19/412) 

Der Landtag wolle beschließen: 

1. Nach Art. 12 wird folgender Art. 13 eingefügt: 

„Art. 13 

Änderung des Bayerischen Blindengeldgesetzes 

Das Bayerische Blindengeldgesetz (BayBlindG) vom 7. April 1995 (GVBl. 
S. 150, BayRS 2170-6-A), das zuletzt durch § 9 des Gesetzes vom 24. Juli 2018 
(GVBl. S. 613) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Bayerisches Blinden- und Gehörlosengeldgesetz (BayBlindGehörG)“. 

2. Art. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Blinde, hochgradig sehbehinderte und hochgradig hörgeschädigte 
Menschen erhalten auf Antrag, soweit sie ihren Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt im Freistaat Bayern haben oder soweit die Verordnung (EG) 
Nr. 883/2004 dies vorsieht, zum Ausgleich der durch diese Behinderungen 
bedingten Mehraufwendungen ein monatliches Blinden- beziehungsweise 
Gehörlosengeld.“ 

b) Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Gehörlos im Sinne dieses Gesetzes sind Personen mit dem Merk-
zeichen „GL“ im Schwerbehindertenausweis und einem Grad der Behinde-
rung von 80 bis 100.“ 

c) Nach Abs. 4 wird folgender Abs. 5 eingefügt: 

„(5) Hochgradig hörgeschädigt im Sinne dieses Gesetzes sind Personen 
mit einem beidseitigen Hörverlust von mindestens 80 % und einem Grad 
der Behinderung von mindestens 70.“ 

d) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 6. 

3. Dem Art. 2 Abs. 1 werden die folgenden Sätze 4 und 5 angefügt: 

„4Gehörlose Menschen im Sinne von Art. 1 Abs. 4 erhalten ein monatliches Ge-
hörlosengeld in Höhe von 60 % des Blindengeldes nach Satz 1. 5Hochgradig 
hörgeschädigte Menschen im Sinne von Art. 1 Abs. 5 erhalten ein monatliches 
Gehörlosengeld in Höhe von 30 % des Blindengeldes nach Satz 1.“ 
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4. In Art. 3 Abs. 1 wird im Satzteil vor Nr. 1 das Wort „Sehbehinderung“ durch die 
Wörter „Seh- und Hörbehinderung“ ersetzt. 

5. Art. 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Blindengeld“ durch die Wörter „Blinden- und 
Gehörlosengeld“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 Satz 2 wird das Wort „Blindengeld“ durch die Wörter „Blinden- und 
Gehörlosengeld“ ersetzt. 

c) In Abs. 3 wird das Wort „Blindengeld“ durch die Wörter „Blinden- und Ge-
hörlosengeld“ ersetzt. 

d) Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Errechnet sich durch die Anrechnung nach den Abs. 1 bis 3 ein ge-
ringerer monatlicher Zahlbetrag als 60 €, dann wird ein Blinden- und Gehör-
losengeld in Höhe von 60 € monatlich ausgezahlt.“ 

6. Art. 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird das Wort „Blindengeld“ jeweils durch die Wörter „Blinden- und 
Gehörlosengeld“ ersetzt. 

b) In Satz 2 wird das Wort „Blindengeld“ durch die Wörter „Blinden- und Ge-
hörlosengeld“ ersetzt.“ 

2. Der bisherige Art. 13 wird Art. 14. 

3. Der bisherige Art. 14 wird Art. 15 und folgender Abs. 4 wird angefügt: 

„(4) Art. 13 tritt am 1. Juli 2024 in Kraft.“ 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 19/412 

über die Feststellung des Haushaltsplans des Freistaates Bayern für die 
Haushaltsjahre 2024 und 2025 
(Haushaltsgesetz 2024/2025 - HG 2024/2025) 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Tim Pargent u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/1762 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2024/2025; 
hier: Aufhebung der Wiederbesetzungssperre 
(Drs. 19/412) 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Tim Pargent u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/1763 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2024/2025; 
hier: Stellenhebungen im Bereich der Finanzverwaltung 
(Drs. 19/412) 

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Christian Hierneis u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/1764 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2024/2025; 
hier: Einführung eines Bayerischen Wasserentnahmeentgeltgesetzes 
(Drs. 19/412) 

5. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Andreas Krahl u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/1765 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2024/2025; 
hier: Änderung des Bayerischen Landespflegegeldgesetzes 
(Drs. 19/412) 
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6. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Kerstin Celina u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/1766 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2024/2025; 
hier: Einführung eines Gehörlosengeldes 
(Drs. 19/412) 

7. Änderungsantrag der Abgeordneten Florian von Brunn, Volkmar Halbleib, 
Harry Scheuenstuhl u.a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 19/1767 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2024/2025; 
hier: Streichung der Wiederbesetzungssperre 
(Drs. 19/412) 

8. Änderungsantrag der Abgeordneten Andreas Jurca, Andreas Winhart, Jo-
hann Müller und Fraktion (AfD) 

Drs. 19/1768 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2024/2025; 
hier: Änderung des Art. 5 – Bayerische Haushaltsordnung 
(Drs. 19/412) 

9. Änderungsantrag der Abgeordneten Andreas Jurca, Andreas Winhart, Jo-
hann Müller und Fraktion (AfD) 

Drs. 19/1769 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2024/2025; 
hier: Änderung des Art. 30 der Bayerischen Haushaltsordnung 
(Drs. 19/412) 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen durchgeführt werden: 

1. Art. 1 (Feststellung des Haushaltsplans) wird wie folgt gefasst: 

„Art. 1 
Feststellung des Haushaltsplans 

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Freistaates 
Bayern für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird in Einnahmen und Ausgaben 

1. für das Haushaltsjahr 2024 auf 73 692 557 400 € und 

2. für das Haushaltsjahr 2025 auf 76 419 117 000 € 

festgestellt.“ 

2. Art. 8 (Sonstige Ermächtigungen und Regelungen) wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Nr. 9 wird wie folgt gefasst: 

‚9. Art. 8 Abs. 5, Abs. 7 mit Ausnahme des Projekts „Unterfranken-Netze“ 
sowie Abs. 8 und 11 des Haushaltsgesetzes 2023.‘ 

b) Abs. 5 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nr. 1 werden die Wörter „Akkunetz Augsburg“ durch die Wörter 
„Regionalverkehr Lech-Allgäu“ und die Angabe „510 000 000 €“ 
durch die Angabe „800 000 000 €“ ersetzt. 
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bb) In Nr. 2 wird die Angabe „1 150 000 000 €“ durch die Angabe 
„1 400 000 000 €“ ersetzt. 

cc) In Nr. 3 wird die Angabe „2 600 000 000 €“ durch die Angabe 
„3 800 000 000 €“ ersetzt. 

dd) In Nr. 4 wird die Angabe „850 000 000 €“ durch die Angabe 
„1 050 000 000 €“ und das Wort „und“ am Ende durch ein Komma 
ersetzt. 

ee) In Nr. 5 wird die Angabe „750 000 000 €“ durch die Angabe 
„1 300 000 000 €“ ersetzt und ein Komma angefügt. 

ff) Nach Nr. 5 wird folgende Nr. 6 eingefügt: 

‚6. für das Projekt „Regionalverkehr Mainfranken Los 1 + Los 2“ bis 
zu einem Betrag von insgesamt 1 600 000 000 €‘. 

3. Nach Art. 9 (Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze) wird 
folgender Art. 10 (Änderung des Bayerischen Digitalgesetzes) eingefügt: 

‚Art. 10 
Änderung des Bayerischen Digitalgesetzes 

Das Bayerische Digitalgesetz (BayDiG) vom 22. Juli 2022 (GVBl. S. 374, 
BayRS 206-1-D), das durch Art. 57b des Gesetzes vom 22. Juli 2022 (GVBl. 
S. 374) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 52 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „eKom.Unit Bayern“ durch das 
Wort „BayKommun“ ersetzt. 

b) In Abs. 1 werden die Wörter „eKom.Unit Bayern“ durch das Wort 
„BayKommun“ ersetzt und die Wörter „(eKom Bayern)“ werden gestri-
chen. 

c) In Abs. 2 werden die Wörter „eKom Bayern“ durch das Wort „Bay-
Kommun“ ersetzt. 

2. Art. 53 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „eKom Bayern“ durch das Wort 
„BayKommun“ ersetzt. 

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 und 2 werden die Wörter „eKom Bayern“ jeweils durch 
das Wort „BayKommun“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 Nr. 2 wird das Wort „bayerische“ gestrichen. 

c) In Abs. 2 werden die Wörter „eKom Bayern“ durch das Wort „Bay-
Kommun“ ersetzt. 

d) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „eKom Bayern“ durch das Wort 
„BayKommun“ ersetzt. 

bb) Folgender Satz 3 wird angefügt: 

„3Art. 55a bleibt unberührt.“ 

e) In den Abs. 4 und 5 Satz 1 und 2 werden die Wörter „eKom Bayern“ 
jeweils durch das Wort „BayKommun“ ersetzt. 

3. In der Überschrift des Art. 54 sowie in Art. 54 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 5 
Satz 6, Abs. 6 Satzteil vor Nr. 1, Nr. 1, 2 und 3 sowie Abs. 7, in der Über-
schrift des Art. 55 sowie in Art. 55 Abs. 1 Satz 1, 2 und 4, Abs. 2 Satz 1 
sowie Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „eKom Bayern“ jeweils durch das 
Wort „BayKommun“ ersetzt. 
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4. Nach Art. 55 wird folgender Art. 55a eingefügt: 

„Art. 55a 
Gemeinsam finanzierte Dienste 

(1) 1Der Freistaat Bayern, die Gemeindeverbände und Gemeinden finan-
zieren gemeinsam technische Lösungen zur Verwaltungsdigitalisierung 
nach Maßgabe dieses Gesetzes (gemeinsam finanzierte Dienste). 2Die ge-
meinsame Finanzierung kann sich auf einen Teil der Kosten beschränken. 
3Die Finanzierung anderer gemeinsamer Vorhaben bleibt unberührt. 

(2) 1Der Freistaat Bayern trägt nach Maßgabe des Staatshaushalts fol-
gende Kosten gemeinsam finanzierter Dienste: 

1. die Hälfte der dem jeweiligen Jahr zuzuordnenden Anschaffungs-, Her-
stellungs-, Weiterentwicklungs- sowie Betriebs-, Wartungs- und Pflege-
kosten und 

2. die dem jeweiligen Jahr zuzuordnenden Kosten der technischen Imple-
mentierung bis zur erstmaligen Aufnahme des Regelbetriebs. 

2Im Übrigen tragen die Gemeindeverbände und Gemeinden die Kosten ge-
meinsam finanzierter Dienste als kommunalen Finanzierungsanteil über 
Umlagen getrennt nach 

1. Bezirken, 

2. Landkreisen, 

3. kreisfreien Städten und 

4. kreisangehörigen Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften. 

3Dabei erfolgt eine Aufteilung des kommunalen Finanzierungsanteils zwi-
schen den vier Gruppen nach Satz 2 Nr. 1 bis 4 entsprechend dem finanzi-
ellen Anteil der zu ihrer Nutzung bestimmten gemeinsam finanzierten 
Dienste.“ 

5. Art. 57 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Abs. 4 wird folgender Abs. 4a eingefügt: 

„(4a) Das Staatsministerium für Digitales wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat und 
dem Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration durch 
Rechtsverordnung 

1. gemeinsam finanzierte Dienste zu bestimmen 

a) für die Bezirke im Einvernehmen mit dem Bayerischen Bezir-
ketag, 

b) für die Landkreise im Einvernehmen mit dem Bayerischen 
Landkreistag, 

c) für die kreisfreien Städte im Einvernehmen mit dem Bayeri-
schen Städtetag, 

d) für die kreisangehörigen Gemeinden und Verwaltungsgemein-
schaften im Einvernehmen mit dem Bayerischen Gemeinde-
tag, 

2. die Zuständigkeit und Einzelheiten zur Berechnung und Erhebung 
des kommunalen Finanzierungsanteils hinsichtlich gemeinsam fi-
nanzierter Dienste sowie der Aufteilung des kommunalen Finanzie-
rungsanteils auf die jeweiligen Gemeindeverbände und Gemein-
den festzulegen.“ 

b) In Abs. 9 werden die Wörter „eKom Bayern“ durch das Wort „BayKom-
mun“ ersetzt.‘ 

4. Die bisherigen Art. 10 bis 14 werden die Art. 11 bis 15. 

5. In Anlage 2 zu Art. 13 (DBestHG 2024/2025) wird vor der Überschrift wird die 
Angabe „(zu Art. 13)“ durch die Angabe „(zu Art. 14)“ ersetzt. 
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Berichterstatter zu 1: Maximilian Böltl 
Berichterstatterin zu 2-6: Claudia Köhler 
Berichterstatter zu 7: Volkmar Halbleib 
Berichterstatter zu 8-9: Andreas Jurca 
Mitberichterstatterin zu 1: Claudia Köhler 
Mitberichterstatter zu 2-9: Maximilian Böltl 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfra-
gen federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parla-
mentsfragen und Integration hat den Gesetzentwurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf und die Änderungsan-
träge Drs. 19/1762, Drs. 19/1763, Drs. 19/1764, Drs. 19/1765, Drs. 19/1766, 
Drs. 19/1767, Drs. 19/1768 und Drs. 19/1769 in seiner 24. Sitzung am 24. Ap-
ril 2024 beraten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
mit den in I. enthaltenen Änderungen Z u s t im m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 19/1762, 19/1763, 19/1764 und 
19/1767 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/1765 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 19/1768 und 19/1769 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
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Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/1766 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge Drs. 19/1762, Drs. 19/1763, 
Drs. 19/1764, Drs. 19/1765, Drs. 19/1766, Drs. 19/1767, Drs. 19/1768 und 
Drs. 19/1769 in seiner 9. Sitzung am 16. Mai 2024 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses zu g e s t im m t .  
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 19/1762, 19/1763, 19/1764 und 
19/1767 hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/1765 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 19/1768 und 19/1769 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/1766 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Josef Zellmeier 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Die nachstehend genannten Änderungsanträge zum Haushaltsgesetz 2024/2025 
werden abgelehnt: 

1. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Tim Pargent u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2024/2025; 
hier: Aufhebung der Wiederbesetzungssperre 
 (Drs. 19/412) 
Drs. 19/1762, 19/2166 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Tim Pargent u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2024/2025; 
hier: Stellenhebungen im Bereich der Finanzverwaltung 
 (Drs. 19/412) 
Drs. 19/1763, 19/2166 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Christian Hierneis u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2024/2025; 
hier: Einführung eines Bayerischen Wasserentnahmeentgeltgesetzes 
 (Drs. 19/412) 
Drs. 19/1764, 19/2166 

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Andreas Krahl u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2024/2025; 
hier: Änderung des Bayerischen Landespflegegeldgesetzes 
 (Drs. 19/412) 
Drs. 19/1765, 19/2166 

5. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Kerstin Celina u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2024/2025; 
hier: Einführung eines Gehörlosengeldes 
 (Drs. 19/412) 
Drs. 19/1766, 19/2166 

6. Änderungsantrag der Abgeordneten Florian von Brunn, Volkmar Halbleib, 
Harry Scheuenstuhl u. a. und Fraktion (SPD) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2024/2025; 
hier: Streichung der Wiederbesetzungssperre 
 (Drs. 19/412) 
Drs. 19/1767, 19/2166 
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7. Änderungsantrag der Abgeordneten Andreas Jurca, Andreas Winhart, 
Johann Müller und Fraktion (AfD) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2024/2025; 
hier: Änderung des Art. 5 – Bayerische Haushaltsordnung 
 (Drs. 19/412) 
Drs. 19/1768, 19/2166 

8. Änderungsantrag der Abgeordneten Andreas Jurca, Andreas Winhart, 
Johann Müller und Fraktion (AfD) 
zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2024/2025; 
hier: Änderung des Art. 30 der Bayerischen Haushaltsordnung 
 (Drs. 19/412) 
Drs. 19/1769, 19/2166 

Die Präsidentin  

I.V. 

Tobias Reiß 

I. Vizepräsident 
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